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1. Anlass und Ziel der Planung  

Die Gemeinde Greifenberg hat in der Sitzung des Gemeinderates vom 01.08.2023 

die Aufstellung der 8. Änderung des Bebauungsplanes „Mitterfeld“ beschlossen und 

die Ausarbeitung der Planung dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum Mün-

chen übertragen.  

Die gegenständliche 8. Änderung ändert in ihrem Geltungsbereich die Festsetzungen 

und Hinweise des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Am Mitter-

feld“, 3. und 5. Änderung. 

Anlass der Planung ist die Beantragung zur Vergrößerung der Betriebsfläche für eine 

effiziente Auslieferung von Reform- und Diätwaren, kosmetischen sowie Arzneimitteln 

aller Art und Erwerb auf den Grundstücken Fl. Nrn. 462/16 sowie /18, beide Gemar-

kung Greifenberg durch im Gewerbegebiet bereits ansässige Unternehmen. Ziel der 

Planung ist es, die gewerblichen Bauflächen um ca. 2.700 qm zu erweitern. 

Die Erweiterung der Betriebsfläche dient der Planungs- und Investitionssicherheit und 

trägt zur langfristigen Sicherung des Standortes bei. Die räumliche Lage mit einer 

Vorbelastung durch die Autobahn (Verkehrslärm) bietet sich für eine gewerbliche Ent-

wicklung an, da wenig Lärmkonflikte zu erwarten sind. Die günstige Lage mit der Nähe 

zum Ballungszentrum München bietet gute Voraussetzungen für die Erweiterung des 

Gewerbegebietes.  

Folgende Planungsziele werden mit der Bebauungsplanänderung verfolgt: 

o Erweiterung des Bauraumes der Betriebsfläche 

o Änderung der Festsetzung des Maßes der baulichen Anlagen 

2. Plangebiet 

2.1 Lage 

 

Abb. 1:  Luftbildmit Darstellung des Plangebietes, (Plangebiet schematisch rot umrandet), ohne 
Maßstab, Quelle: BayernAtlas, © Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 15.12.2023 
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Das Plangebiet befindet sich nördlich in ca. 0,5 km (Luftlinie) vom Hauptort Greifen-

berg entfernt und umfasst eine Fläche von ca. 4.500 m². Es liegt etwa 150 m nördlich 

außerhalb der Baubeschränkungszone der Autobahn A 96 München-Lindau und in 

etwa 1 km Entfernung von der Ausfahrt Greifenberg. 

Der Geltungsbereich der 8. Änderung erstreckt sich über die Grundstücke: Fl. Nrn.: 

462/16 und /18, beide Gemarkung Greifenberg. Das Plangebiet steigt auf einer Länge 

von ca. 50 m von Norden (ca. 573,50 m ü. NHN) nach Süden (ca. 575,50 m ü. NHN) 

um bis zu ca. 2 m an. 

2.2 Nutzungen  

Das Plangebiet grenzt westlich, südlich und östlich an das bestehende Gewerbege-

biet Mitterfeld. Auf der nördlichen Seite befinden sich landwirtschaftliche Flächen.  

Planungsrechtlich sind die Flächen des Plangebietes als Gewerbegebiet festgesetzt.  

2.3 Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke Fl. Nrn.: 462/16 und /18, Gemarkung Greifenberg, befinden sich in 

privatem Eigentum.  

2.4 Erschließung 

Der Standort ist über den Gewerbering an die überörtlichen Verkehrsstraßen (Kreis-

straße LL1 und Autobahn BAB 96 München - Lindau) angeschlossen. Wasserversor-

gung, Abwasserentsorgung sowie leitungsgebundene Energie und Telekommunika-

tionsleitungen sind bereits vorhanden. 

2.5 Immissionen, Emissionen  

Das Plangebiet befindet sich im Geräuscheinwirkungsbereich der Bundesautobahn 

BAB 96 (Verkehrslärm) und ist zudem auch den Emissionen aus dem Gewerbegebiet 

(Gewerbelärm) ausgesetzt.  

2.6 Naturschutzgebiete 

Im Geltungsbereich des Plangebietes befindet sich keine bekannten Naturschutzgü-

ter. 

Südlich des Geltungsbereiches befinden sich südlich folgendes: 

Biotop 7932-0080-006 Gehölze an der B 12  

7932-0169-003 Gehölze im Ortsbereich von Greifenberg 

Landschaftsschutzgebiet LSG-00509.01  Ammersee-West  
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Abb. 2:  Lage der Schutzgebiete mit Darstellung des Geltungsbereiches (schematisch rot umran-
det), ohne Maßstab, Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 15.12.2023 

2.7 Boden  

2.7.1 Bodenaufbau  

Die standortkundliche Bodenkarte gibt für den Geltungsbereich keine Daten über die 

Bodenart an. Da auf den Grundstücken bereits ein Baurecht besteht, stellt sich die 

Frage nach einer zukünftigen landwirtschaftlichen Nutzung nicht mehr.  

Durch die Versiegelung des Bodens wird die natürliche Bodenfunktion eingeschränkt. 

Der Oberflächenabfluss wird erhöht, während die Grundwasserneubildungsrate sinkt. 

2.7.2 Altlasten  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts-

flächen. 

Sollten bei den weiteren Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkei-

ten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder 

Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs-

pflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). 

2.8 Denkmäler 

Im Geltungsbereich befindet sich kein Denkmalobjekt.  

Das nächstgelegene Denkmal (Kreuz, syn. Kruzifix, D-1-81-123-8) liegt in etwa 100 m 

südlich vom Plangebiet. 

Durch das geplante Vorhaben der 8. Änderung ist keine nachteiligen Veränderungen 

im Nahbereich dieses Denkmals zu erwarten. Ein direkter Sichtkontakt besteht nicht.  

LSG-00509.01 

7932-0080-006 

7932-0169-003 
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Abb. 3:  Denkmal mit Darstellung des Plangebietes (schematisch rot umrandet), ohne Maßstab, 
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayerischer Denkmal-Atlas, Stand 29.08.2023 

2.9 Wasser 

2.9.1 Trinkwasser 

Im Umgriff bzw. Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäß Bayerischen 

Landesamt für Umwelt keine Wasserschutzgebiete vorhanden.  

Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet (ID 2210773300331) liegt etwa 1,2 km 

südöstlich vom Plangebiet. 

2.9.2 Wassersensibler Bereich 

Das Plangebiet tangiert im Norden teilweise einen wassersensiblen Bereich, der 

durch den Einfluss von Wasser geprägt und anhand der Auen und Niedermoore, 

Moore, Auen, Gleye und Kolluvien abgegrenzt wird. Infolgedessen kann das Vorha-

ben durch den hohen Wasserabfluss beeinträchtigt werden. Der wassersensible Be-

reich kennzeichnet den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu Über-

schwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier insbe-

sondere durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche oder zeitweise hoch anste-

hendes Grundwasser beeinträchtigt werden. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten 

oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei diesen 

Flächen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die 

Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein extremes Hoch-

wasserereignis abdecken. 

D-1-81-123-8 

http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?X=5417128.57&Y=4440368.00&zoom=10&lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=122&layers=WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Grundwasserstand%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cgrundwasserstand,WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Quellen%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cquellen#wvIgNIRT
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?X=5417128.57&Y=4440368.00&zoom=10&lang=de&topic=ba&bgLayer=atkis&catalogNodes=122&layers=WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Grundwasserstand%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cgrundwasserstand,WMS%7C%7CLandesmessnetz%20Quellen%7C%7Chttp:%2F%2Fwww.lfu.bayern.de%2Fgdi%2Fwms%2Fwasser%2Flandesmessnetze%3F%7C%7Cquellen#wvIgNIRT
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Abb. 4 Darstellung des wassersensiblen Bereiches mit Darstellung des Geltungsbereiches (sche-
matisch rot umrandet), ohne Maßstab; Quelle BayernAtlas, 15.12.2023. 

2.9.3 Hochwasserschutz/ Starkregen 

Dank der topografischen Lage ist das Plangebiet in keinem festgesetzten oder aus 

bisherigen Ereignissen bekannten Überschwemmungsgebiet gelegen.  

Starkregenereignisse können grundsätzlich an jedem Ort auftreten. Dies sind Nieder-

schlagsereignisse, die lokal und kleinräumig auftreten und in kurzer Zeit sehr große 

Niederschlagsmengen verursachen. Häufig entstehen diese Ereignisse durch Kon-

vektion: Dabei führen Temperaturunterschiede zu starken Aufwärtsbewegungen von 

feuchtwarmen Luftmassen und damit zur Bildung von ergiebigen Regenwolken, die 

plötzlich und intensiv abregnen können. Belastbare meteorologische Vorhersagen 

von Ort und Intensität dieser Ereignisse sind nur kurz vor dem Auftreten möglich. 

Durch Starkregenereignisse können Sturzfluten ausgelöst werden, auch auf Flächen 

der topografischen Lage ein solches Ereignis nicht erwarten lassen.  

Sturzfluten sind besonders plötzlich und unerwartet auftretende Hochwasserereig-

nisse, die sich durch ihre extreme Wucht von anderen Hochwasserereignissen unter-

scheiden. Ausgelöst werden sie von außergewöhnlichen Starkregenereignissen, die 

starken Oberflächenabfluss, schnell ansteigende Wasserstände und kräftige Abfluss-

wellen bilden. Wo Sturzfluten auftreten, verursachen sie häufig katastrophale Schä-

den und stellen eine sehr große Gefahr für Leib und Leben dar. Sie reißen sogar sehr 

schwere Objekte mit sich und können selbst Schäden an massiven Bauwerken an-

richten.   

(Quelle: https://www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/index.htm) 

Der § 5 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) legt fest: 

Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Mög-

lichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 

nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbeson-

dere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, 

Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 
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2.10 Klima 

Das Klima in Greifenberg ist mild sowie allgemein warm und gemäßigt. Während des 

Jahres ist für diesen Ort eine erhebliche Menge an Niederschlägen zu verzeichnen. 

Das gilt auch für den trockensten Monat. Die Temperatur liegt in Greifenberg im Jah-

resdurchschnitt bei 8.8 °C. Über das Jahr fällt 1146 mm Niederschlag (nach https://de.cli-

mate-data.org/europa/deutschland/bayern/greifenberg-154966/, 15.12.2023). 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern  

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) liegt die Gemeinde Greifenberg im 

allgemeinen ländlichen Raum. Zur Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Lebens- 

und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen nennt das LEP folgende Ziele (Z) und 

Grundsätze (G) mit Bezug auf das Vorhaben (Stand 01.06.2023):   

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

mit möglichst hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken 

und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirkli-

chung dieses Ziels beizutragen. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z)  In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-

wicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale 

der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(Z)  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-

lungseinheiten auszuweisen. […] 

5.1 Wirtschaftsstruktur 

(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere 

für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen so-

wie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und 

verbessert werden. 

Berücksichtigung in der Planung  

Die Sicherung und Förderung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen stellt 

die räumliche Dimension staatlicher Vorsorge zur Gewährleistung vergleichbarer 

Chancen der freien und gleichen Entfaltung der Persönlichkeit und gesellschaftlicher 

Teilhabe dar.  

Das Plangebiet befindet sich im Innenbereich in der Nähe von Bundes- und Kreis-

straßen sowie zum bestehenden Gewerbegebiet. Es ermöglicht lokalen Betrieben Er-

weiterungsflächen vor Ort zu realisieren. Die Flächen sind an bestehende Gewerbe-

flächen angebunden. 

https://de.climate-data.org/europa/deutschland/bayern/greifenberg-154966/
https://de.climate-data.org/europa/deutschland/bayern/greifenberg-154966/
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3.2 Regionalplan  

Die Gemeinde Greifenberg liegt im Südwesten der Region 14 ꟷ München und ist als 

ländlicher Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungsraums Münchens eingestuft.  

Der Regionalplan für die Region München (14), mit Stand vom 01.04.2019, nennt 

folgende Ziele und Grundsätze mit Bezug auf das Vorhaben: 

B IV Wirtschaft und Dienstleistungen 

1 Leitbild 

 G 1.1 Die Region München soll weiter als Wirtschaftsregion erfolgreich sein. 

Ihre Attraktivität und Leistungsfähigkeit sollen gesichert und weiterentwi-

ckelt werden. 

G 1.2 In allen Teilräumen soll eine ausgewogene Entwicklung erfolgen. 

G 1.3 Es sollen gute Voraussetzungen und Bedingungen für eine zukunftsfä-

hige Entwicklung der Wirtschaft geschaffen werden. 

Berücksichtigung in der Planung  

Die Lage an der Autobahn mit dem bestehenden Gewerbegebiet erscheint prädesti-

niert für die effiziente Ausnutzung von Flächenpotenzialen zur Unterbringung von Er-

weiterungsbedarfen lokaler Betriebe. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Greifenberg verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungs-

plan in der Fassung vom 10.11.1997. Das Plangebiet ist als Fläche für Gewerbe dar-

gestellt.  

 

Abb. 5 Ausschnitt aus dem rechtswirksamen FNP mit Geltungsbereich des vorliegenden Bebau-
ungsplanes (rot umrundet), ohne Maßstab, i.d.F. vom 10.11.1997. 
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3.4 Bebauungspläne und Satzungen 

Für den Geltungsbereich (Grundstücke Fl. Nrn. 462/16 und /18) liegen folgende 

rechtsverbindliche Bebauungspläne vor:  

o Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Mitterfeld“, 3. Änderung i.d.F. vom 

23.07.2001 

o Bebauungsplan „Gewerbegebiet Am Mitterfeld“, 5. Änderung i.d.F. vom 

23.06.2010 

 

Legende 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 8. Änderung  

 

Bisherige Änderungen: 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 5. Änderung 

i.d.F. vom 03.05.2010 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Änderung 

i.d.F. vom 23.07.2001 

 

 

Abb. 6 Planungsrechtliche Analyse mit Darstellung der 3. und 5. Änderungen sowie der 8. Ände-
rung (grau umrandet), ohne Maßstab; Stand vom 15.11.2023. 
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3.5 Bodenschutz 

Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-

zungen hat die Gemeinde Greifenberg geprüft, welche Möglichkeiten der Entwicklung 

insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und an-

dere Maßnahmen zur Innenentwicklung bestehen.  

Der Geltungsbereich liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes der Gemeinde 

Greifenberg und ist bereits bebaut somit gilt der Bereich nach planungsrechtlichen 

Vorgaben als Innenbereich. Im bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist der Gel-

tungsbereich bereits als Gewerbegebiet dargestellt. Die Festsetzungen der vorliegen-

den Bebauungsplanänderung bieten die Möglichkeit, durch eine maßvolle Nachver-

dichtung zusätzliche Gewerbefläche zu schaffen. Das Vorhaben nutzt Möglichkeiten 

der Nachverdichtung in bestehenden Baugebieten sowie Maßnahmen der Innenent-

wicklung. Somit entspricht es dem vorgenannten Grundsatz. 

3.6 Maßnahme der Innenentwicklung 

Die Änderung des Bebauungsplans erfüllt die Voraussetzungen für einen Bebauungs-

plan der Innenentwicklung. Es handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung 

in einem bestehenden Bebauungsplangebiet, durch die die Inanspruchnahme von 

Flächen im Außenbereich vermieden wird. Dadurch wird dem Ziel eines sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden (BauGB § 1a Abs. 2) entsprochen. 

Der Bebauungsplan erfüllt die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren ge-

mäß § 13a Abs. 1 BauGB: 

 Die festgesetzte Grundfläche beträgt mit unter 2.700 m² deutlich weniger als 

20.000 m². (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB) 

 Die Planung begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. (§13 a Abs. 1 Satz 

4 BauGB) 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Ge-

bieten oder dafür, dass Pflichten gemäß § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind. 

(§13 a Abs. 1 Satz 5 BauGB) 

 

Daher treten die Verfahrenserleichterungen nach §13 Abs. 2 BauGB ein: 

 Von der frühzeitigen Beteiligung nach §3 Abs.1 und §4 Abs.1 BauGB kann abge-

sehen werden (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 Von der Durchführung einer Umweltprüfung, dem Umweltbericht, der Hinweis-

pflicht auf umweltbezogene Informationen kann abgesehen werden (§ 13a Abs. 2 

Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da kein zusätzlicher Eingriff erfolgt, 

bzw. Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt und zulässig gelten. (§13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

3.7 Auslegungsfrist 

Der Entwurf des Bauleitplanes mit der Begründung und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird für die Dauer eines Monats, 

mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich ausgelegt. 
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4. Städtebauliches Konzept 

Das Konzept für die Bebauungsplanänderung sieht eine angemessene städtebauli-

che Nachverdichtung durch die Vergrößerung des Bauraumes vor, um die gewerbli-

chen Nutzungen im Gemeindegebiet der Gemeinde Greifenberg zu konzentrieren 

und einem bereits bestehenden Betrieb Flächen für Erweiterung zu bieten. Darüber 

hinaus sollen die bestehenden Standortvorteile genutzt werden. 

Das geplante Vorhaben ist an die überörtlichen Verkehrswege (Kreisstraße LL1 und 

Autobahn A 96 München - Lindau) in günstiger Entfernung angeschlossen. 

Um eine Erweiterung zu ermöglichen, soll die Grundflächenzahl der Gewerbefläche 

auf 0,6 erhöht werden. Das bestehende Baufenster wird nach Norden parallel zur 

nördlichen Straße um 3,0 m erweitert. Durch die Erweiterung des Bauraumes nach 

Norden besteht die Möglichkeit, eine effiziente Auslieferung des Betriebes am glei-

chen Standort sicherzustellen.   

5. Planinhalte 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

An der bisherigen Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung als Gewerbegebiet 

gem. § 8 BauNVO wird festgehalten. 

Nutzungen wie Lagerplätze und -gebäude für Schrott, Abfälle sowie Autowrackteile 

und ähnlich wirkende Lagerflächen als selbstständige Anlagen sind gemäß des Ur-

sprungsplanes ebenfalls nicht zulässig, da sich hierfür geeignetere Standorte im Ge-

meindegebiet anbieten.  

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl GRZ mit 0,6 und 

die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt. 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl aller baulichen Anlagen beträgt 0,8. Sie be-

zieht sich auf die Summe aller baulichen Anlagen im Sinne von Hauptgebäuden und 

Anlagen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO. Dadurch wird gewährleistet, dass min-

destens 20 % der Grundstücksflächen für grünordnerische Maßnahmen zur Verfü-

gung stehen. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch eine maximal zulässige Wandhöhe über 

NN festgesetzt, um Unklarheiten beim Einmaß im hängigen Grundstück zu vermei-

den, sowie um die Erweiterung der Halle an die bestehende Halle zu integrieren. Die 

maximal zulässigen Höhen der Gebäude orientieren sich an der Höhe der vorhande-

nen Bebauung auf dem Grundstück Fl. Nr. 462/16.  

5.3 Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise 

Die überbaubaren Flächen sind durch Baugrenzen in der Planzeichnung erneut fest-

gesetzt. Neue großzügigen Bauflächen ermöglichen durch die Erweiterung nach Nor-

den um 3,0 m eine hohe Flexibilität der Nutzung. Gleichzeitig werden ausreichende 

Abstände an den Grundstücksgrenzen vorgesehen, um eine sinnvolle Eingrünung zu 
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ermöglichen. Die Größe des Bauraumes entspricht die Anforderungen einer Logistik-

halle.  

Als Bauweise wird eine abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) festgesetzt. 

Eine Länge der Baukörper von über 50 m ist zulässig, um die für die beabsichtigte 

Tätigkeit z.B. als Lager- oder Logistikstandort notwendigen Baukörpergrößen zu er-

möglichen. 

5.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Für die Anzahl der notwendigen Stellplätze wird auf die Garagen- und Stellplatzver-

ordnung (GaStellV) verwiesen.  

5.5 Bauliche Gestaltung  

Hinsichtlich der baulichen Gestaltung wird an den Festsetzungen des Ursprungsbe-

bauungsplans festgehalten. Es soll sich das im bestehenden Gewerbegebiet entwi-

ckelte Erscheinungsbild im Geltungsbereich der vorliegenden 8. Änderung fortsetzen. 

Ziel ist es, eine optisch ähnliche Gestaltung der Wand- und Dachflächen zum beste-

henden Gebäude auf dem Grundstück Fl. Nr. 462/16 zu erreichen. Grelle, weit leuch-

tende Farbtöne und stark variierende Dachflächen sollen vermieden werden. Grund-

sätzlich ist aufgrund der Tätigkeit des Betriebes möglich, ebenfalls nur ein Vollge-

schoss teilweise zu errichten. 

5.6 Freiflächengestaltungsplan, Entwässerungskonzept 

Um eine qualifizierte Freiflächengestaltung des Geländes zu ermöglichen sowie eine 

ordnungsgemäße Entsorgung des Niederschlagswassers nachzuweisen, wird gefor-

dert, diese in Rahmen der Baugenehmigung mit vorzulegen.   

5.7 Erschließung 

5.7.1 Verkehrserschließung  

Das Plangebiet liegt nördlich der BAB A96 und an der Kreisstraße LL1. Das Plange-

biet ist bereits über den Gewerbering erschlossen.  

5.7.2 Brandschutz 

Das Plangebiet ist über die angrenzenden Verkehrsflächen verkehrlich erschlossen. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind weniger als 50 m von der öffentlichen 

Verkehrsfläche entfernt. Auf die Vorgaben der BayBO zum baulichen Brandschutz 

wird in der Satzung hingewiesen. 

Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung zählt damit zu den bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung. Wel-

che Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der 

Brandrisiken des konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird emp-

fohlen, bei der Ermittlung der notwendigen Löschwassermenge die Technische Regel 

zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung – 

Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. 
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(DVGW) anzuwenden. Dabei beschränkt sich die Verpflichtung der Gemeinden nicht 

auf die Bereitstellung des sog. Grundschutzes im Sinn dieser technischen Regel. Sie 

hat Löschwasser in einem Umfang bereitzuhalten, wie es die jeweils vorhandene kon-

krete örtliche Situation, die unter anderem durch die (zulässige) Art und das (zuläs-

sige) Maß der baulichen Nutzung, die Siedlungsstruktur und die Bauweise bestimmt 

wird, verlangt. Ein Objekt, das in dem maßgebenden Gebiet ohne weiteres zulässig 

ist, stellt regelmäßig kein außergewöhnliches, extrem unwahrscheinliches Brandri-

siko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte (vgl. OVG Berlin-

Brandenburg, Beschluss vom 28. Mai 2008, OVG 1 S 191.07; Niedersächsisches 

OVG, Urteil vom 26. Januar 1990, 1 OVG A 115/88). Die Gemeinden haben zudem 

auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydrantennetz zu achten 

(BayRS 2153-I, Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG), 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2013 

Az.: ID1-2211.50-162).  

Die Gemeinde hat außerdem in diesem Grenzen die notwendigen Löschwasserver-

sorgungsanlagen bereitzustellen und zu unterhalten. Nach dem Arbeitsblatt W 405 

des deutschen Vereines für Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) können alle Lösch-

wasserentnahmestellen in einem Umkreis von 300 m um die baulichen Anlagen her-

angezogen werden, d.h. aber nicht, dass die erste nutzbare Löschwasserentnahme-

stelle erst in 300 m Entfernung sein darf. Maßgeblich sind die 75 m nutzbare 

Schlauchlänge der Feuerwehr, da ansonsten das Wasser nicht zum Einsatzfahrzeug 

herangeführt werden kann um von diesem dann, ggf. mit einer Druckerhöhung, ver-

teilt zu werden. Der vorzuhaltende notwendige Löschwasserbedarf richtet sich nach 

der Art der durch die Gemeinde zugelassenen baulichen Nutzung (Bebauungsplan). 

Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen 

ist Aufgabe der Gemeinden (vgl. Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG) und damit – z. B. bei 

Neuausweisung eines Bebauungsgebietes – Teil der Erschließung im Sinn von § 123 

Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Es handelt sich in diesem Fall um ein beste-

hendes Baugebiet, für das die Entnahmestellen bereits errichtet wurden. 

5.7.3 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

Der Anschluss an die zentrale Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Was-

serleitung und Schmutzwasserkanal) ist sichergestellt. Die Versorgung innerhalb des 

Plangebietes ist über die Straße Gewerbering vorhanden.  

5.7.4 Oberflächenwasserbeseitigung 

Von den einzelnen Bauwerbern ist zu prüfen, ob die Niederschlagswasserfreistel-

lungsverordnung (NWFreiV) Anwendung findet oder ob eine erlaubnispflichtige Be-

nutzung vorliegt. Die Anforderungen an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von 

Niederschlagswasser sind der NWFreiV und den dazugehörigen technischen Regeln 

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-

ser (TRENGW) zu entnehmen. Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser 

ist bevorzugt oberflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. Bei Bau und Be-

trieb der Versickerungsanlagen sind die Merkblätter DWA m 153 und DWA-A 138 zu 

beachten. 

Auf die Möglichkeit der Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwasser 
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zur Gartenbewässerung und Toilettenspülung wird hingewiesen. Der Bau von Regen-

wassernutzungsanlagen ist der Gemeinde und dem Wasserversorger anzuzeigen (§ 

13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). Es ist sicherzustellen, dass keine Rück-

wirkungen auf das öffentliche Wasserversorgungsnetz entstehen. 

Aus der Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut des LfU liegen keine Hinweise 

auf eine erhöhte Gefährdung des Plangebiets durch überschwemmungsgefährdete 

Geländesenken oder Aufstaubereiche wild abfließenden Wassers bei Starknieder-

schlagsereignissen vor. Mit einer vollständigen Sicherheit ist allerdings grundsätzlich 

nicht zu rechnen. Durch die Bebauung darf es nach § 37 WHG zu keiner Verschlech-

terung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen. 

5.7.5 Sonstiges 

Die Erschließung ist Gegenstand der Bauleitplanung bzw. Ausführungsplanebene. 

Die technischen Voraussetzungen für einen Anschluss sind am Standort vorhanden. 

Die Erschließung erfolgt über den Gewerbering. 

5.8 Grünordnung, Ausgleichsbedarf, Artenschutz 

5.8.1 Festsetzungen zur Grünordnung 

 Für die Erhaltung eines des Charakters sowie für die Verbesserung des Kleinkli-

mas in der Umgebung sind bestehende Gehölze soweit möglich, wie in der Plan-

zeichnung gekennzeichnet, zu erhalten.  

 Die Pflanzgebote werden konkretisiert durch eine Artenliste, um den ökologischen 

Wert der Pflanzungen sicherzustellen.  

 Pflanzgebote, ergänzt durch eine Ersatzpflicht bei Ausfall, die ein zukünftig min-

destens gleich bleibendes Grünvolumen sicherstellen, tragen dem Gebot zur Ein-

griffsminimierung Rechnung und sind daher im Grundsatz gerechtfertigt.  

 Zusätzlich ist zur Sicherstellung der Austauschbeziehungen für Kleinsäuger, z. B. 

Igel, die Durchlässigkeit durch Bodenfreiheit von Einfriedungen festgesetzt. Die 

Fläche der Ortsrandeingrünung darf nicht eingefriedet werden. 

 Der Gefährdung von Vögeln durch große Glasflächen ist Beachtung zu schenken, 

deshalb sollen daher Maßnahmen gegen Vogelschlag getroffen werden. 

 Die Festsetzungen berücksichtigen – insbesondere durch geringe GR, Begren-

zung der Bodenversiegelung und Festsetzungen zur Grünordnung – Minimie-

rungspotenziale für die zu erwartenden Eingriffe. Erhebliche Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB bezeichneten Bestand-

teilen sind nicht zu erwarten.  

5.8.2 Ausgleichsbedarf  

Ausgleichsflächen sind aufgrund der Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB 

nicht erforderlich. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 

erwarten sind, gelten gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt und damit als zulässig. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforder-

lich. 
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5.8.3 Spezieller Artenschutz  

Die Beachtung des speziellen Artenschutzrechtes (§§ 44 und 45 BNatSchG) ist re-

gelmäßig Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. 

Im Regelfall ist hierfür zunächst eine Vorprüfung dahingehend erforderlich, ob und 

ggf. welche Arten von dem Vorhaben so betroffen sein können, dass eine Prüfung 

nach §§ 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 und ggf. 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich 

ist (sog. Relevanzprüfung). 

Hinweise für das Vorkommen weiterer besonders oder ständig geschützter Arten wur-

den bisher auch im Aufstellungsverfahren nicht vorgebracht und liegen seitens der 

Gemeinde nicht vor, sodass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (§ 44 

BNatSchG) im Hinblick auf die in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Tierarten nicht berührt sein dürften. 

Vollständig ausgeschlossen werden, kann die Betroffenheit von Vorkommen, z. B. 

von Brutvögeln und Fledermäusen zumindest während der Bauphase allerdings nicht. 

Daher ist darauf hinzuweisen, dass der Bauherr für die Beachtung des speziellen Ar-

tenschutzrechtes verantwortlich ist. Lebensstätten streng oder besonders geschütz-

ter Arten unterliegen dem ganzjährigen Schutz.  

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Rodungen, Gehölzrückschnitte bzw. 

auf den Stock setzen von Gehölzen sowie Baufeldräumungen und Abbrucharbeiten 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 

01. März vorgenommen werden.  

Die Erhebungsergebnisse und Maßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. Falls dies nicht möglich ist, kann mit zeitgleicher Überprüfung des 

Baumbestandes unmittelbar vor dem Baubeginn und während der Baumaßnahmen 

(ökologische Baubegleitung) ein anderer Zeitpunkt gewählt werden. Die Überprüfung 

ist durch Fachpersonal durchzuführen und mit der Unteren Naturschutzbehörde im 

Landratsamt Landsberg am Lech abzustimmen. 

Aus Gründen des Artenschutzes wird die Verwendung von LED-Lampen empfohlen, 

die Fallenwirkung von derartigen Lampen auf Insekten ist erheblich reduzierter ge-

genüber älteren Glühbirnen oder Natrium-Dampflampen. 

6. Klimaschutz, Klimaanpassung 

Der Klimaschutz ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung zu be-

rücksichtigen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 

den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.  

Wichtigste Handlungsfelder sind damit die Anpassung an zukünftige klimawandelbe-

dingte Extremwetterereignisse und Maßnahmen zum Schutz des Klimas, wie die Ver-

ringerung des CO2- Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre durch 

Vegetation.  

Die nachfolgende Tabelle fasst Planungsziele und Festsetzungen mit klimabezoge-

nen Aspekten als Ergebnis der Abwägung zusammen: 
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Maßnahmen zur Anpassung an den Klima-

wandel 

Berücksichtigung 

Hitzebelastung  

(z.B. Baumaterialien, Topografie, Bebau-

ungsstruktur, vorherrschende Wetterlagen, 

Freiflächen ohne Emissionen, Gewässer, 

Grünflächen mit niedriger Vegetation, an 

Hitze angepasste Fahrbahnbeläge) 

Lage am Ortsrand; 

 

 

Extreme Niederschläge  

(z.B. Versiegelung, Kapazität der Infrastruk-

tur, Retentionsflächen, Anpassung der Kana-

lisation, Sicherung privater und öffentlicher 

Gebäude, Beseitigung von Abflusshindernis-

sen, Bodenschutz, Hochwasserschutz) 

Der nördlichen Rand des Plangebiets tangiert den 

wassersensiblen Bereich; 

Möglichkeit zur Nutzung eines vorhandenen Sys-

tems als Versickerungsflächen zur Entwässerung 

der Bauflächen; 

Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich 

von Stellplätzen und Anlage von Zisternen, dadurch 

Minimierung des Abflusses von Regenwasser aus 

dem Baugebiet, Lage außerhalb wassersensibler 

Bereiche, dadurch Minimierung der Gefahren durch 

Hochwasser und wild abfließendes Oberflächenwas-

ser 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-

gen wirken (Klimaschutz) 

Berücksichtigung 

Energieeinsparung/ Nutzung regenerativer 

Energien 

(z.B. Wärmedämmung, Nutzung erneuerba-

rer Energien, installierbare erneuerbare Ener-

gieanlagen, Anschluss an Fernwärmenetz, 

Verbesserung der Verkehrssituation, Anbin-

dung an ÖPNV, Radwegenetz, Strahlungsbi-

lanz: Reflexion und Absorption) 

Überwiegende West-Ost-Ausrichtung der Gebäude 

und Festsetzung günstiger Dachformen, dadurch 

Verbesserung der Voraussetzungen für die Nutzung 

von Solarenergie 

Erweiterung eines vorhandenen Gewerbegebietes  

->teilweise Nutzung bestehender Erschließungsstra-

ßen, dadurch Verringerung der Flächeninanspruch-

nahme 

Vermeidung von CO2 Emissionen durch MIV 

und Förderung der CO2 Bindung  

(z.B. Treibhausgase, Verbrennungsprozesse 

in privaten Haushalten, Industrie, Verkehr, 

CO2 neutrale Materialien) 

Förderung der CO2-Bindung durch Nachpflanzung 

von Gehölzen, geringe gegenseitige Verschattung 

von Gebäuden, dadurch bessere Nutzung natürlicher 

Wärme 

7. Altlasten, Bodenschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts-

flächen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten 

des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-

last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt Landsberg am Lech zu benachrich-

tigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Con-

tainern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbre-

chen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 
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8. Flächenbilanz 

Flächenkategorie Fläche (m²) 

 

Anteil (%) 

Geltungsbereich / Baugrundstücksfläche ca. 4.500 100 

davon  

überbaubare Fläche 

 

ca. 3.430 

 

76,2 

GRZ-0,6 2.700  

GRZ-0,8 (Gesamt) max. 3.600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gemeinde Greifenberg, den  ...............................................................  

 

 

 

   ..........................................................................................  

  Erste Bürgermeisterin Patricia Müller 


